
 

Neuer Finanz- und Lastenausgleich 
Vernehmlassung bringt kontroverses Resultat

Sozialfälle als
Zankapfel: wer
zahlt wie viel?
Die Vorschläge für einen transparenten und fairen
Lasten- und Finanzausgleich kommen bei Parteien und
Gemeinden grundsätzlich gut an. Doch in gewichtigen
Einzelfragen gehen die Meinungen weit auseinander.

n einem sind sich Parteien,
Wirtschaft und die verschie-
denen Gemeinde-Interessen-
gruppen einig: Der innerkan-
tonale Finanz- und Lasten-
ausgleich soll reformiert und
transparenter werden. Auch

bei der Aufgabenteilung sehen sie
durchaus Handlungsbedarf. So erach-
ten beispielsweise die Grünliberalen

I
die Anhörungsvorlage der Regierung
als ausgewogen. Im Detail gehen die
Meinungen aber rasch auseinander.
So etwa beim Soziallastenausgleich
(siehe Artikel unten und Grafik).

Denn viele Sozialfälle beeinflussen
den Steuerfuss einer Gemeinde nega-
tiv. Wer keine oder wenige Sozialfälle
hat, wird entsprechend entlastet.
Schon lange ächzen gerade Agglome-
rationsgemeinden wie Neuenhof,
aber auch Zentrumsgemeinden wie

Wohlen unter hohen Kosten. Mit
dem Soziallastenausgleich will die
Regierung unter anderem dieses Pro-
blem angehen. Sie schlägt vor, Kos-
ten für Sozialhilfefälle ab 40 000
Franken auf alle Gemeinden zu ver-
teilen. Es geht hier um ein Aus-
gleichsvolumen von rund 20 Millio-
nen Franken. Laut Modellrechnung
des Kantons müssten 165 Gemeinden
in den Ausgleichstopf einzahlen, 47
würden profitieren, eine Gemeinde

liegt genau im kantonalen Durch-
schnitt. Sie bezahlt und erhält nichts.

Bremsen beim Sozialausgleich
Das grundsätzliche Einverständnis

für so einen Ausgleich ist ganz klar
da. Doch in welchem Ausmass soll er
erfolgen? Da gehen die Positionen
weit auseinander. Die EVP erachtet
den Ausgleich bei den Sozial- und
auch bei den Bildungslasten (siehe
unten) als bestmöglich und fair. Die

40 000-Franken-Grenze sei ein Kom-
promiss, findet derweil der Aargaui-
sche Gewerkschaftsbund. Der Betrag
solle keinesfalls höher angesetzt wer-
den. Zehn in der «IG Wirtschafts-
standorte» zusammengeschlossene
Zentrumsgemeinden (unter ihnen
Aarau, Baden, Brugg, Wohlen, Bad
Zurzach etc.) verlangen eine höhere
Gewichtung der Sozialkosten. Sehr
ähnlich sieht das eine Gruppe von
vorab Agglomerationsgemeinden wie
Windisch, Neuenhof etc., die sich in
der «IG für einen fairen Finanz- und
Lastenausgleich» formiert haben. Sie
wollen, dass der Soziallastenaus-
gleich schon ab 30 000 Franken pro
Fall zum Tragen kommt – «damit die
Gemeinden wirklich entlastet wer-
den», wie die IG schreibt.

Das sieht eine weitere IG, nämlich
jene der ländlichen Gemeinden, in
der vorab viele Fricktaler und Stu-
denländer Gemeinden vereinigt sind,
genau anders. Das Ausgleichsvolu-
men von 20 Millionen sei zu hoch.
Ihr Credo: «Es soll ein Anreiz beste-
hen bleiben, Sozialhilfeempfänger
wieder einzugliedern.» Die BDP ist
mit dem Ausgleichbetrag nicht zufrie-
den. GLP und FDP wollen den Aus-
gleich erst ab 50 000 Franken. Die
FDP fordert: «Es sollen nur Extrem-
fälle abgefangen werden.» Die Latte
noch höher legen wollen SVP und
CVP, nämlich bei 60 000 Franken.

Angesichts sich widerstrebender
Interessen ihrer Mitgliedsgemeinden
ist die kantonale Gemeindeammän-
ner-Vereinigung als Dachorganisation
nicht zu beneiden. Sie empfiehlt wie
die Aargauer Gemeindeschreiber,
diesen «Selbstbehalt» auf 60 000
Franken anzuheben. Wenn es nach
der SVP geht, sollen die Gemeinden

VON MATHIAS KÜNG

Roger Lehner ist Gemeindeammann von Attelwil. Der Steuerfuss in seiner

Gemeinde soll laut Regierungsvorschlag um 27 Prozent steigen. CHRIS ISELI
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m neuen Finanzausgleich wer-
den Ressourcen- und Lastenaus-
gleich sauber getrennt. Gemein-

den mit unterdurchschnittlicher
Finanzkraft erhalten Beiträge von
50 Millionen Franken (vgl. Grafik),
die durch die finanzstarken Gemein-
den finanziert werden.
Via den Bildungslastenausgleich
erhalten jene Gemeinden Beiträge,
die einen erhöhten Anteil von Volks-
schülern aufweisen. Gemeinden
mit einem unterdurchschnittlichen
Anteil leisten Abgaben. Hier geht es
um 10 Millionen Franken.
Gemeinden mit überdurchschnittli-
cher Sozialhilfequote erhalten Bei-
träge aus dem Soziallastenaus-
gleich, Gemeinden mit unterdurch-
schnittlicher Quote leisten Abgaben.
Hier werden 20 Millionen Franken
ausgeglichen. Die Kosten für Sozial-
hilfefälle über 40 000 Franken wer-
den auf alle Gemeinden verteilt.
Gemeinden mit viel Nicht-Siedlungs-
fläche und/oder tiefer Einwohner-

I zahl erhalten 11 Millionen Franken
aus einem räumlich-strukturellen
Lastenausgleich.
Ergänzend sieht die Regierung soge-
nannte bedarfsorientierte Ergän-
zungsbeiträge vor. Keine Gemeinde
solle einen Steuerfuss von mehr als
25 Prozentpunkten über dem Kan-
tonsmittel festsetzen müssen.
Ansprüche auf Finanzausgleichsbei-
träge sollen gekürzt werden, wenn
eine Gemeinde einen sehr tiefen
Steuerfuss hat. Unter Umständen
können auch Beiträge an Massnah-
men zur regionalen Standortförde-
rung gesprochen werden. Die Leis-
tungen bei Gemeindefusionen blei-
ben nahezu gleich.
Um die Aufgabenteilung zwischen
Kanton und Gemeinden zu opti-
mieren, schlägt die Regierung weiter
vor, der Kanton solle Aufgaben mit
einem Volumen von 75 Millionen
Franken übernehmen. Dies soll mit
einem Steuerfussabtausch von 5
Prozent ausgeglichen werden. (MKU)

Das sind die Vorschläge der Regierung
NEUER FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH SOWIE AUFGABENTEILUNG

FINANZSTRÖME IM NEUEN FINANZAUSGLEICHSMODELL IN FRANKEN
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von den darüber liegenden Kosten
gar weiterhin zehn Prozent selber
zahlen, «damit diese eine Motivation
haben, den Fall nach Kräften so
günstig wie möglich zu halten».

Nochmals ganz anders sieht dies
die SP. Sie nimmt zum Betrag gar kei-
ne Stellung, sondern postuliert, die
Finanzierung der Sozialhilfe sei kan-
tonal zu lösen. Es dürfe «nicht auf-

grund des steuerfussbedingten finan-
ziellen Drucks bei fast allen Gemein-
den zu einem absurden Wettbewerb
unter den Gemeinden kommen».

Gewerbe: Wirtschaft befreien
Auch um viel Geld geht es in der

Frage, woher weitere Mittel für den
Finanzausgleich kommen sollen. Die
Regierung schlägt bei der Kantons-
steuer Zuschläge von 0 bis 2 Prozent
auf Einkommen und Vermögen von
Privatpersonen vor. Bei der Kantons-
steuer auf Gewinn und Kapital der
Firmen sind Zuschläge von 0 bis 10
Prozent vorgesehen.

Die Aargauische Industrie- und
Handelskammer (AIHK) ist damit gar
nicht einverstanden. Sie will, dass
Firmen und natürliche Personen
gleich viel zahlen, und verlangt einen
Zuschlag von je 0 bis 2 Prozent. Es
gebe keine überzeugenden Gründe,
so die AIHK, «die Erhaltung teilweise
ineffizienter Gemeindestrukturen
von den juristischen Personen bezah-
len zu lassen». Aktuell muss die Wirt-

schaft ja 5 Prozent Zuschlag zahlen.
Das kostet sie zu ihrem grossen Ärger
jährlich 15 bis 20 Millionen Franken.
Noch einen entscheidenden Schritt
weiter geht der Aargauische Gewer-
beverband. Er fordert schlicht die
Abschaffung des Steuerzuschlags für
Firmen. Dieser vermindere ihre Wett-
bewerbsfähigkeit in einem schwierigen
Umfeld zusätzlich, so der Verband.

Kleine haben es schwer
Keine Partei fordert einen Fusions-

Zwangsparagrafen. Doch die Skepsis
gegenüber der kleinräumigen Aargau-
er Gemeindelandschaft und deren
Finanzierung schimmert bei vielen
Stellungnahmen durch. So mahnt die
EVP, die Unterstützungen zur Struk-
turerhaltung dürften nicht überstra-
paziert werden. Die FDP fordert, es
dürfe nicht das Ziel sein, «den Erhalt
der bestehenden Gemeindestruktu-
ren in jedem Fall zu sichern». Auch
die SP sieht die vorgeschlagenen
Strukturerhaltungsmassnahmen eher
skeptisch. Die Grünen finden, die
kleinräumige Gemeindestruktur solle
«nicht um jeden Preis erhalten blei-
ben». Die GLP schliesslich wehrt sich
dagegen, eine kleine Einwohnerzahl
per se als «Last» zu sehen, die ausge-
glichen werden müsse.

Umgekehrt findet die SVP, bei Fusi-
onen würden zu hohe Beiträge aus-
bezahlt. Das Gesetz solle Fusionen
weder verhindern noch fördern. Klei-
ne Gemeinden, die mehr Mittel for-
dern, müssen sich in der Debatte also
auf einigen Gegenwind einstellen.

«Der neue Finanzaus-
gleich führt zu einer Stär-
kung der sogenannten
Zentrumsgemeinden.»
aus der Stellungnahme der SVP

So wirken die Vorschläge
auf die Gemeinden:
www.aargauerzeitung.ch

Walter Dubler ist Gemeindeammann von Wohlen. Dort soll der Steuerfuss

gemäss Regierungsvorschlag um 10 Prozent sinken. TONI WIDMER

Knapp eine Woche nach dem Nein zum
Sparpaket zeichnet der Regierungsrat
ein düsteres Bild der Kantonsfinanzen.
Dabei wiegen die 17 Millionen, welche
dem Kanton nach der Abstimmungs-
niederlage nun fehlen, bei weitem
nicht am schwersten. Ins Gewicht fal-
len könnten andere Ausfälle: tiefere
Steuereinnahmen wegen des schwä-
cheren Wirtschaftswachstums (60 Mil-
lionen), keine Ausschüttung der Natio-
nalbank (52 Millionen), weniger Finanz-
ausgleich von den reichen Kantonen
(27 Millionen), Reduktion der Grund-
buchabgabe (36 Millionen), Ausfälle bei
einem Ja zur Erbschaftssteuer-Initiative
(15 Millionen, siehe Artikel rechts).

Personalabbau kein Tabu mehr
Um künftig rote Zahlen zu vermei-

den, will die Regierung nun «Möglich-
keiten für Ausgabenreduktionen und
Massnahmen auf der Einnahmenseite»,
wie es in einer Mitteilung heisst. Schon
jetzt sei klar, dass für einen ausgegli-
chenen Staatshaushalt «einschneidende
Massnahmen» nötig sein werden.

Erstmals spricht der Regierungsrat
von einem möglichen Personalabbau.
Bisher hatte sich Finanzdirektor Roland
Brogli mit dem Hinweis auf die ver-
gleichsweise schlanke Aargauer Verwal-
tung stets dagegen gewehrt. Neben den
Einsparungen sollen mit Blick auf das
Budget 2016 sowie den Aufgaben- und
Finanzplan 2016 bis 2019 auch Steuer-
erhöhungen geprüft werden.

Bei seinen Bemühungen hofft der Re-
gierungsrat auf «den konstruktiven Ein-
satz aller politischen Kräfte». Um ihre

Finanzpolitik breit abzustützen, will die
Regierung deshalb Gespräche mit Frak-
tionsspitzen im Grossen Rat, Parteien
und Verbänden führen.

FDP/SVP: Gegen höhere Steuern
Die ersten Reaktionen der Parteien

fallen sehr unterschiedlich aus. Für die
SVP ist die Auslegeordnung der Regie-
rung die Bestätigung, dass die bisher
geplanten Einsparungen im Staatshaus-
halt viel zu gering sind. Parteisekretär
und Grossrat Pascal Furer fordert einen
zusätzlichen Abbau der Zentralbüro-
kratie, weniger Perfektionismus und
den Verzicht auf Prestigeprojekte.

Bei der Reduktion der Grundbuch-
abgabe gibt sich die SVP kompromiss-
bereit. «Über einen Aufschub kann
man mit uns reden, wenn gleichzeitig
echte Sparmassnahmen umgesetzt wer-
den», hält Furer fest.

SVP-Kantonalpräsident Thomas Burg-
herr fordert derweil, künftig dürften
die Ausgaben nicht mehr stärker wach-
sen als die Wirtschaft. «Dies gelingt uns
aber nur mit einer echten Verzichtspla-

nung», ist Burgherr überzeugt. Auch
die FDP ist bereit, dem Regierungsrat
«im Bestreben nach einem ausgegliche-
nen Staatshaushalt die Hand zu rei-
chen». Die Freisinnigen schränken aber
umgehend ein: Steuererhöhungen kä-
men nicht infrage, gegen Massnahmen
auf der Einnahmenseite will sich die
Partei wehren. «Sparmassnahmen müs-
sen sich auf Projekte, Konzepte und Ar-
beitsabläufe in den Departementen fo-
kussieren», fordert die FDP.

Grüne: Nicht nur Kürzungen
Die Grünen, welche das Referendum

gegen das Sparpaket ergriffen hatten,
freuen sich, dass die Regierung nun
auch Massnahmen auf der Einnahmen-
seite prüft. Sie erwarten von den bür-
gerlichen Parteien, insbesondere von
der SVP, eine Abkehr von einer Finanz-
politik, «die stur mit Kürzungen auf der
Aufwandseite operiert». Eine nachhalti-
ge Finanzpolitik berücksichtige nicht
nur die Schuldenlast, sondern auch
den Zustand der Umwelt und den sozi-
alen Zusammenhalt der Gesellschaft.

VON FABIAN HÄGLER

Personalabbau und höhere
Steuern gegen rote Zahlen
Kantonsfinanzen Mehr als
100 Millionen Franken könn-
ten der Staatskasse bald feh-
len. Für einen ausgeglichenen
Haushalt sind laut dem Regie-
rungsrat deshalb einschnei-
dende Massnahmen nötig.

Die Aargauer Familiengerichte sind
überlastet – und die Folgen davon zu
spüren. Einzelne Krankheitsfälle und
Kündigungen seien deswegen zu ver-
zeichnen, schreibt der Regierungsrat in
seiner Antwort auf eine Interpellation
von BDP, EVP und GLP. Die 77 Mitarbei-
ter der Familiengerichte werden in ab-
sehbarer Zukunft keine zusätzlichen
Arbeitskollegen erhalten. Der Grosse
Rat lehnte eine Aufstockung um 18 be-
fristete Stellen im September ab.

Stattdessen verlängerte das Parla-
ment damals sieben befristete Stellen
bis Ende 2017 und beauftragte Regie-
rungsrat und Justizleitung, zu prüfen,
wie die Verfahrensabläufe vereinfacht
werden können. Aus diesem Auftrag ist
nun das «Projekt Optimierungsmass-
nahmen im Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht (KESR)» hervorgegangen.
Die Hoffnungen ruhen dabei auf einer
Arbeitsgruppe, in der Gemeinden und
Kanton je vier Mitglieder stellen. Sie
sollen die Probleme analysieren, mit
denen Familiengerichte und Gemein-
den zu kämpfen haben, und Vorschläge
ausarbeiten, wie sich diese lösen las-
sen. Ausserdem treffen sich im Juni je
rund 25 Vertreter von Gemeinden und
Familiengerichten, um an einer «Gross-
gruppenveranstaltung» die Schwächen
des aktuellen Systems zu sammeln. Die-

se Erkenntnisse sollen in die Auslege-
ordnung der Arbeitsgruppe einfliessen.

Das Ziel des Projekts: Ein Bericht,
der den Handlungsbedarf und erforder-
liche Massnahmen aufzeigt. Jürg Lien-
hard unterstützt dieses Vorgehen. Der
Oberrichter und Präsi-
dent der Kammer für
Kindes- und Erwachse-
nenschutz erhofft sich da-
von «eine gewisse Beruhi-
gung und Versachlichung
der Diskussion». Die
scharfe öffentliche Kritik
der letzten Monate und
der Grossratsentscheid,
auf eine Personalaufsto-
ckung zu verzichten, seien nicht spur-
los an den Mitarbeitern der Familienge-
richte vorbeigegangen. «Die Motivation
ist zumindest vorübergehend gesun-
ken.»

«Verbessern kann man immer»
An der Überlastung der Familienge-

richte wird sich vorerst nichts ändern –
im Gegenteil. Die Suche nach Optimie-
rungsmöglichkeiten bedeutet einen Zu-
satzaufwand. Längerfristig erwartet
Jürg Lienhard jedoch eine Entlastung:
«Verbessern kann man immer.» Er
warnt jedoch vor zu hohen Erwartun-
gen an die Optimierung. «Ich bezweif-
le, dass die fehlenden Stellen allein da-
durch wettgemacht werden können.»

Die Arbeitsgruppe soll den Bericht bis
Ende 2015 dem Grossen Rat vorlegen.
Die Familiengerichte müssen sich also ge-
dulden – bis sich die Situation spürbar
entschärft, wird es dauern. Zu lange, an-
gesichts der wachsenden Pendenzenber-

ge? «Eine fundierte und
nachhaltige Analyse benö-
tigt Zeit, damit effektive
Verbesserungen erzielt
werden können», sagt
Hans Peter Fricker, Gene-
ralsekretär des Departe-
ments Volkswirtschaft
und Inneres (DVI). «Mögli-
che Verbesserungen wer-
den laufend umgesetzt.»

Kurzfristig soll eine Verzichtplanung
«die dringendsten Überlastungen etwas
mildern», wie der Regierungsrat in sei-
ner Antwort auf die Interpellation der
BDP-, EVP- und GLP-Fraktionen weiter
schreibt. Zu diesen Massnahmen zählen
etwa reduzierte Telefonzeiten oder der
Verzicht auf begründete Entscheide.

Ganz wohl ist es der Justizleitung da-
bei jedoch nicht. Sie weist darauf hin,
«dass diese Massnahmen rechtlich hei-
kel sind». Jürg Lienhard sagt, diese Mit-
tel dienten dazu, die Verfahren zu straf-
fen. «Das ist zwar unschön und teilwei-
se problematisch, aber aus der Not ent-
standen, weil die fehlenden Ressourcen
irgendwie kompensiert werden müs-
sen.»

Entlastung Die Regierung fordert bis Ende Jahr konkrete Vorschläge

VON MANUEL BÜHLMANN

Die Familiengerichte
müssen sich gedulden

«Ich bezweifle,
dass die fehlen-
den Stellen allein
dadurch wettge-
macht werden
können.»
Jürg Lienhard Oberrichter

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

oland Brogli kämpft nicht nur
gegen rote Zahlen bei den Kan-
tonsfinanzen, der Finanzdirek-

tor engagiert sich auch im Aargauer
Komitee gegen die Erbschaftssteuer-
Initiative. Diese will Erbschaften über
zwei Millionen Franken auf Bundes-
ebene mit einem Satz von 20 Prozent
besteuern. Schenkungen über 20 000
Franken pro Jahr und beschenkter
Person sollen zudem rückwirkend
ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass
hinzugerechnet werden.
Allein im Aargau würden Hunderte
von Familienunternehmen künftig
der Erbschaftssteuer unterliegen, kri-
tisiert das Komitee. Die notwendige
Liquidität für die Begleichung dieser
Steuer sei vielerorts nicht vorhanden.
«Oder dann fehlt das Geld für Investi-

R tionen zum Erhalt und zur Schaffung
von Arbeitsplätzen», befürchten die
Gegner. Bei einem Ja rechnet der Aar-
gau mit Ausfällen von rund 15 Millio-
nen Franken pro Jahr für Kanton und
Gemeinden. Zudem sei die Initiative
ein Eingriff in die Steuerhoheit der
Kantone. Die meisten hätten Erb-
schaftssteuern für direkte Nachkom-
men abgeschafft, «sie wieder einzu-
führen, wäre eine Zwängerei».
Im Co-Präsidium des Komitees sitzen
neben Brogli die Präsidenten Thomas
Burgherr (SVP), Bernhard Guhl (BDP),
Matthias Jauslin (FDP), Markus Zemp
(CVP), Michael Kaufmann ( JCVP),
Alois Huber (Bauernverband), Kurt
Schmid (Gewerbeverband), Daniel
Knecht (AIHK) und Hansjörg Knecht
(Hauseigentümerverband). (FH) 
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